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Angebot in der Stadt und im Landkreis Landshut 
 
Die Stadt und der Landkreis Landshut zahlen als freiwillige Leistung  
für Empfänger von Sozialleistungen Verhütungsmittel. Hierauf  
besteht kein Rechtsanspruch. 
 

Wer kann einen Antrag stellen? 
 
Frauen in persönlicher Notlage, 

 ab dem 22. Geburtstag, 

 mit Wohnsitz in Stadt oder Landkreis Landshut, 
 
die sich ferner in einer finanziell schwierigen Situation befinden: 

 mit Bürgergeld-Leistungen (SGB II),  

 mit Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), 

 mit Sozialhilfe-Leistungen (SGB XII),  

 mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
(AsylbLG), 

 mit Leistungen nach der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), 

 mit Bezug des Kinderzuschlages 
(BKGG – § 6 a Bundeskindergeldgesetz), 

 oder Bezieherinnen von Berufsausbildungsbeihilfen  
(BAföG oder BAB). 

 

Welche Verhütungsmittel können bezuschusst  
werden? 

 
Bezuschusst werden ärztlich verordnete Verhütungsmittel: 

 Antibabypille, 

 Verhütungsring, 

 Verhütungspflaster, 

 Dreimonatsspritze, 

 Verhütungsstäbchen, 

 Spirale. 

Welche Unterlagen muss ich vorlegen? 
 

 Bewilligungsbescheid über eine der o.g. Sozial- 
leistungen 

 Personalausweis/Pass 

 Kostenvoranschlag für Spirale oder Verhütungs- 
stäbchen vom Arzt bzw. für Antibabypille, Verhütungs- 
ring, Verhütungspflaster oder Dreimonatsspritze von der 
Apotheke 

 

Muss ich etwas dazuzahlen? 
 
Es wird ein Eigenanteil von 10 % der Kosten für das Ver- 
hütungsmittel fällig. Dieser Betrag muss vor Aushändigung  
der Kostenübernahmeerklärung einbezahlt werden. 
 
Nach Prüfung aller Voraussetzungen durch die Beratungsstelle 
erhalten Sie eine Kostenübernahmeerklärung, die Sie dem Arzt/der 
Ärztin oder der Apotheke vorlegen. Diese(r) schickt die Rechnung 
zusammen mit der Kostenübernahmeerklärung im Original an die 
Beratungsstelle, die den Betrag dann umgehend überweist. 
 

Wo kann ich den Antrag stellen? 
 
Donum Vitae                        Gesundheitsamt Landshut 
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84034 Landshut                   84036 Landshut 
Tel. 0871 / 9746780             Tel. 08703 / 9073 7000 
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